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1. Die Eier werden in zuvor gereinigten und desinfizierten Transportbehältnissen auf direktem 
Weg aus der Schutzzone verbracht.  
 
2. Vor dem Verlassen des abgebenden Betriebs wird das Transportfahrzeug äußerlich 
gereinigt und desinfiziert. Nach dem Entladen wird das Fahrzeug auf dem Betriebsgelände 
des Empfangsbetriebs von außen und innen gereinigt und desinfiziert.  
 
3. Die Betriebe im Bereich der Schutzzone werden nur in Einmal-Schutzkleidung, bestehend 
aus Overall und Einmalstiefeln, betreten. Die Schutzkleidung wird nach dem einmaligen 
Gebrauch am jeweiligen Ort der Benutzung unschädlich beseitigt.  
 
4. Vor dem Betreten und vor dem Verlassen des abgebenden Betriebs wird das Schuhwerk 
desinfiziert.  
 
5. Transportmaterial, das nicht gereinigt und desinfiziert werden kann, verbleibt im 
Empfangsbetrieb und wird dort unschädlich beseitigt; ansonsten wird das Material 
unmittelbar vor und nach jeder Benutzung wirksam gereinigt und desinfiziert.  
 
6. Das zu verwendende Desinfektionsmittel ist gegen das Geflügelpestvirus wirksam. Es 
kommt ein Desinfektionsmittel der aktuellen DVG-Liste in dort beschriebener Art und Weise 
zur Anwendung.  
 
Die unschädliche Beseitigung zu Ziffer 3 und 5 durch gründliche Desinfektion, z.B. durch 
vollständiges Eintauchen der Gegenstände in eine Desinfektionsmittellösung oder in ein 
mindestens 70 °C heißes Wasserbad oder -soweit mir ordnungsrechtlich erlaubt- durch 
Verbrennung. Schließlich erfolgt der Abtransport (im Fall der Nichtverbrennung) über die 
Müllabfuhr.  
Hinweise:  
Der Antrag für die Ausnahmegenehmigung ist spätestens 3 Werktage ((Montag- Freitag), 
(Überwachungszone) bzw. spätestens 4 Werktage ((Montag- Freitag), (Schutzzone) vor dem 
Versand zu stellen.  
 
Nur komplett ausgefüllte Anträge können bearbeitet werden.  
 
LKW-Kennzeichen und Anhänger/Auflieger sind bis spätestens um 11:00 Uhr des letzten 
Werktags (Montag bis Freitag) schriftlich vorab mit dem Antrag mitzuteilen.  
 
Nachträgliche Änderungen können nicht berücksichtigt werden!  


